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Kapitel 1

Einleitung

A. Problemaufriss

Rechtsetzung soll das menschliche Leben in einer Gesellschaft ordnen und 
gestalten.1 Als Steuerungsinstrument trifft das Recht in westlichen Industrie‑
gesellschaften jedoch auf vielfältige Herausforderungen. Zunehmender Plura‑
lismus und stetig komplizierter werdende Probleme stellen seine Steuerungs‑
fähigkeit in Frage.2 Dies gilt nicht nur für das nationale Recht, sondern auch 
für die Rechtsetzung der Europäischen Union (EU). Mittlerweile muss sich 
die EU zahlreichen Herausforderungen – wie etwa Klimawandel und Migra‑
tion – stellen, denen die Mitgliedstaaten allein nicht gewachsen sind. Gleich‑
zeitig schwächen eine wachsende Anzahl von EU‑Kritikern und nationalisti‑
sche Bestrebungen ihre Handlungsfähigkeit und bedrohen Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie.3 In dieser Situation ist eine funktionsfähige Rechtsordnung 
mit verständlichen und wirkungsvollen Rechtsvorschriften zentrale Vorausset‑
zung dafür, die gegenwärtigen Herausforderungen zu bewältigen und die poli‑
tisch angestrebten Ziele zu verwirklichen.4 Ob das Unionsrecht diesen Anfor‑
derungen genügt, ist allerdings zweifelhaft, ist es doch durch unverständliche 
und unübersichtliche Rechtsvorschriften in Verruf geraten.5 Gesprochen wird 
vom Verfall der europäischen Rechtssprache und Rechtskultur.6 Dabei sind die 
Mängel der europäischen Rechtsetzung seit langem hinreichend bekannt.7 Seit 

1 Vgl. nur Röhl/ Röhl, Allgemeine Rechtslehre, S. 251; Rüthers/ Fischer/ Birk, Rechtstheo‑
rie, S. 51 ff.

2 Vgl. ähnl. F. Reimer, in: Hoffmann‑Riem/ Schmidt‑Aßmann/ Voßkuhle, Grundlagen des 
Verwaltungsrechts I, § 9 Rn. 97 und Schreckenberger, in: Schreckenberger, Gesetzgebungs‑
lehre, S. 21 (36).

3 S. zu diesen Entwicklungen nur Grabow/ Hartleb, Europa – Nein Danke?, Studie zum 
Aufstieg Rechts‑ und Nationalpopulistischer Parteien in Europa, S. 6 ff.

4 Vgl. ähnl. COM(2015) 215 endgültig vom 19. Mai 2015, S. 2 f.
5 Grams, Zur Gesetzgebung der Europäischen Union, S. 237; vgl. zur diesbezüglichen 

Kritik an der europäischen Rechtsetzung beispielhaft Mußgnug, in: Hill, Zustand und Perspek‑
tiven der Gesetzgebung, S. 23 (32); vgl. ausführlich m. z. w. N. Grüner, Quantität und Qualität 
der europäischen Rechtsetzung, S. 5 ff.

6 Vgl. etwa Reinhardt, in: NJW 2003, S. 3449 (3449 ff.); Wägenbauer, in: ZRP 2002, 
S. 454 (454).

7 S. beispielhaft die ausführlichen Darstellungen bei Grams, Zur Gesetzgebung der Euro‑
päischen Union, S. 194 ff.; Grüner, Quantität und Qualität der europäischen Rechtsetzung, 
S. 35 ff. und S. 139 ff. sowie Beiträge in Sammelwerken, wie etwa Müller-Graff, in: Keller‑
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nunmehr über 20 Jahren versucht die EU, ihre Rechtsetzung zu verbessern und 
europäische Rechtsvorschriften nicht nur einfacher und verständlicher,8 son‑
dern auch effektiver und kostengünstiger zu gestalten.9 Im Jahr 2015 reformier‑
te die EU die bis dahin ergriffenen Maßnahmen für eine Bessere Rechtsetzung 
umfassend.10 Obwohl diese Agenda darauf abzielte, den Unionsbürgern, der 
Verwaltung der Mitgliedstaaten und der europäischen Wirtschaft „konkrete und 
nachhaltige Nutzen [zu] bringen“11, mehren sich kritische Stimmen, die die 
Bessere Rechtsetzung insgesamt in Frage stellen.12 Es wird bezweifelt, dass sie 
geeignet sei, die Mängel der europäischen Rechtsetzung und deren Ursachen 
zu beseitigen.13 Andere unterstellen der EU, sie verschleiere mit ihrer Agen‑
da für Bessere Rechtsetzung eine breit angelegte Deregulierungsstrategie, die 
darauf abziele, durch den systematischen Abbau von Schutzstandards in Ge‑
setzen die europäische Wirtschaft auf Kosten von Umwelt und Verbrauchern 
zu entlasten.14 Wieder andere befürchten, dass die Bessere Rechtsetzung das 
Kompetenzgefüge zwischen den am Rechtsetzungsverfahren beteiligten Uni‑
onsorganen beeinträchtigen könnte und werfen der Europäischen Kommission 
vor, sie strebe eine unzulässige Erweiterung ihrer Befugnisse an.15 Die Bessere 
Rechtsetzung ist somit nicht nur für die Bewältigung aktueller politischer He‑
rausforderungen von Bedeutung, sondern ist selbst eine Herausforderung, die 
politisch und rechtlich bewältigt werden muss.

mann/ Azzi/ Jacobs/ Deighton‑Smith, Improving the Quality of Legislation in Europe, S. 111 
(111 ff.) und Voermans, in: Mader/de Almeida, Quality of Legislation, S. 31 (43 ff.).

8 So bereits im Jahr 1992 der bereits der Europäische Rat, Schlussfolgerung vom 11. und 
12. Dezember 1992 in Edinburgh, Teil A, Anlage 3. Erneut bekräftigten die drei Unionsorgane 
dies in der Interinstitutionellen Vereinbarung über Bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016, 
ABl. 2016 L 123/1, S. 2.

9 COM(2015) 215 endgültig vom 19. Mai 2015, S. 5.
10 S. dazu im Einzelnen COM(2015) 215 endgültig vom 19. Mai 2015, S. 2 ff.
11 So ausdrücklich die Mitteilung der Kommision COM(2015) 215 endgültig vom 19. Mai 

2015, S. 2.
12 Vgl. bspw. Alemanno, in: EJRR 2015, S. 344 (351) und Wegrich, in: EJRR 2015, S. 369 

(369 f.); s. mit umfassender Kritik auch Better Regulation Watchdog, Open letter, S. 1 ff. sowie 
näher dazu ders., Founding Statement and Members, S. 1 f. sowie de Pous, Better Regulation, 
TTIP under the Radar?, S. 3 ff. und Vossen, „Bessere“ Rechtsetzung auf Kosten der Umwelt, 
S. 1 ff.

13 Vgl. etwa skeptisch Garben, in: Garben/ Govaere, The EU Better Regulation Agenda, 
S. 217 (242); Radaelli/Schrefler, in: EJRR 2015, S. 357 (358); Robinson, in: The Theory and 
Practice of Legislation 2015, S. 257 (259); Schulze-Fielitz, in: FS Scheuing, S. 183 (187).

14 S. beispielhaft DNR, Bessere Rechtsetzung oder Deregulierung, S. 2; E. Wagner, in: 
EurUP 2016, S. 121 (131); vgl. berichtend Schroeder, in: ZG 2016, S. 193 (213).

15 S. hierzu Dunlop/ Radaelli, in: EJRR 2015, S. 27 (33) und de Mulder, in: Garben/ Govae‑
re, The EU Better Regulation Agenda, S. 137 (179); vgl. berichtend Schroeder, in: ZG 2016, 
S. 193 (213).
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B. Rechtswissenschaftliches Forschungsinteresse

Im politischen Diskurs um eine Bessere Rechtsetzung werden nicht nur be‑
rechtigte Forderungen an die Rechtsetzung gestellt.16 Er ist vielmehr teilwei‑
se auch von zweifelhafter Rhetorik17 – gelegentlich mit wenig hilfreichem 
Rekurs auf literarische oder philosophische Zitate18 – sowie der gezielten Ver‑
breitung unzutreffender Annahmen über die europäische Rechtsetzung ge‑
prägt.19 Die eigentlich entscheidende Frage nach der tatsächlichen Leistungs‑
fähigkeit der Besseren Rechtsetzung tritt dabei häufig in den Hintergrund.20 
Leistungsfähigkeit ist hier nicht im physikalischen oder ökonomischen Sinne 
zu verstehen, sondern allgemein als ein Zustand, in dem jemand oder etwas 
in der Lage ist, Leistung, also ein bestimmtes, erwartetes Ergebnis, zu erbrin‑
gen.21 Bezogen auf die Bessere Rechtsetzung ist Leistungsfähigkeit also der 
Maßstab für die Frage, ob bestimmte Maßnahmen, Mechanismen und Instru‑
mente geeignet sind, zu einer Verbesserung der Rechtsetzung beizutragen.22 
Diese Frage kann aus unterschiedlicher, etwa sozialwissenschaftlicher, poli‑
tikwissenschaftlicher oder verwaltungswissenschaftlicher Perspektive gestellt 
werden. Die Leistungsfähigkeit des Konzepts der Besseren Rechtsetzung wird 
dann unter Zuhilfenahme der in diesen Disziplinen gebräuchlichen Methoden 
bewertet.23 Die Rechtsetzung und das Rechtsetzungsverfahren sind allerdings 
auch Forschungsgegenstände der Gesetzgebungslehre, weswegen auch sie die 
Bessere Rechtsetzung untersucht.24 Ein rechtswissenschaftliches Forschungs‑

16 Solche Forderungen sind bspw. die Verständlichkeit und Systematik der Rechtsetzung, 
vgl. dazu exemplarisch die Aufzählung bei Schroeder, in: ZG 2016, S. 193 (196).

17 S. dazu die Zusammenstellung bei Grüner, Quantität und Qualität der europäischen 
Rechtsetzung, S. 5 ff.; s. beispielhaft auch Fliedner, Rechtsetzung in Deutschland, S. 45 ff., der 
die Rhetorik über die „Normflut“ als „Sonntagsreden“ bezeichnet und ferner auch Pfeifer, Bes‑
sere Rechtsetzung, S. 17, der konstatiert, dass der Begriff „Bessere Rechtsetzung“ teilweise die 
Eigenschaft eines „politischen Slogans“ angenommen habe.

18 Häufig zitiert wird etwa der zu Unrecht Montesquieu zugeschriebene Satz: „Wenn 
es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen“, 
vgl. dazu Fliedner, Rechtsetzung in Deutschland, S. 49; vgl. mit weiteren Zitaten über die 
Rechtsetzung aus Literatur und Philosophie Grüner, Quantität und Qualität der europäischen 
Rechtsetzung, S. 2.

19 Beispielhaft hierfür sind die sog. Europmythen. Sie bezeichnen bewusst unwahre oder 
nur teilweise zutreffende Behauptungen über die EU, ihre Verwaltung und ihre Rechtsetzung, 
die darauf abzielen, die Ablehnung der EU zu fördern und damit auch geeignet sind, eine er‑
kenntnisbringende Diskussion um eine Bessere Rechtsetzung zu beeinträchtigen, vgl. dazu Ke-
lemen, in: Garben/ Govaere, The EU Better Regulation Agenda, S. 205 (210).

20 S. ähnl. Pedersen, in: EJLR 2016, S. 159 (160).
21 Vgl. nur Duden, Wörterbuch, Stichwort „Leistungsfähigkeit“.
22 S. in diesem Zusammenhang den Begriff der Rechtsetzungsqualität in Kapitel 2  

S. 26 ff.
23 S. exemplarisch etwa Veit, Bessere Gesetze durch Folgenabschätzung?, S. 15 ff.; Weg-

rich, Better Regulation, S. 7 ff.
24 Vgl. nur Karpen, Gesetzgebungslehre – neu evaluiert, S. 9; Schäffer, in: Schäffer, Theo‑
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interesse resultiert daraus, dass Rechtsfindung und Rechtsanwendung von 
der Auslegung und damit auch von der Verständlichkeit des entsprechenden 
Rechtstexts abhängen.25 Darüber hinaus offenbart die Diskussion um die Bes‑
sere Rechtsetzung – etwa mit Blick auf einen befürchteten Abbau von Schutz‑
standards oder der Beeinträchtigung des unionalen Kompetenzgefüges – einen 
verfassungsrechtlichen Bezug. In diesem Kontext stellen sich originär rechts‑
wissenschaftliche Fragen nach der rechtsdogmatischen Verankerung der Bes‑
seren Rechtsetzung sowie nach ihrer Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht. 
Von diesen Fragen hängt einerseits ab, ob und in welchem Umfang das Kon‑
zept der Besseren Rechtsetzung von den am Rechtsetzungsverfahren betei‑
ligten Organen umzusetzen ist, sie also entsprechende Maßnahmen ergreifen 
müssen, andererseits, ob die konkret ergriffenen Maßnahmen auch rechtlich 
zulässig sind. Insofern ist es die Aufgabe der Verwaltungsrechtswissenschaft 
herauszuarbeiten, welche rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingun‑
gen erfüllt sein müssen, damit das Konzept der Besseren Rechtsetzung ver‑
wirklicht werden kann.26 Ohne Berücksichtigung der rechtswissenschaftlichen 
Perspektive kann die Frage nach der Leistungsfähigkeit des Konzepts daher 
nicht hinreichend beantwortet werden.

C. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands

Die Bezeichnung des Konzepts als ein „europäisches“ Konzept begrenzt den 
Untersuchungsgegenstand auf solche Maßnahmen der Besseren Rechtsetzung, 
die von den am Rechtsetzungsverfahren beteiligten Unionsorganen ergriffen 
werden, namentlich der Europäischen Kommission, dem Europäischen Par‑
lament und dem Rat. Die Untersuchung erfolgt im Wesentlichen aus der Per‑
spektive dieser drei Unionsorgane und orientiert sich am Rechtsetzungsverfah‑
ren.27 Auswirkungen der Besseren Rechtsetzung auf die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) werden nicht eingehend analysiert.28 Au‑
ßerdem werden nur solche Maßnahmen untersucht, die unmittelbar auf die Ver‑

rie der Rechtssetzung, S. 11 (12 ff.); s. instruktiv und m. w. N. Meßerschmidt, in: ZJS 2008, 
S. 111 (112 ff.); s. ferner Grams, Zur Gesetzgebung der Europäischen Union, S. 189 ff., der für 
eine europäische Gesetzgebungslehre plädiert.

25 Vgl. ähnl. Karpen, in: JuS 2016, S. 577 (582).
26 S. zu dieser Aufgabe der neuen Verwaltungsrechtswissenschaft Voßkuhle, in: Hoff‑

mann‑Riem/ Schmidt‑Aßmann/ Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts I, § 1 Rn. 14.
27 Dies folgt auch aus dem weiten Rechtsetzungsbegriff des Konzepts, vgl. dazu Kapitel 2 

S. 18 ff.
28 S. hierzu eingehend etwa Alemanno, in: Dunlop/ Radaelli, Handbook of Regulatory Im‑

pact Assessment, S. 127 (127 ff.); v. Gestel/de Poorter, in: The Theory and Practice of Legisla‑
tion 2016, S. 155 (155 ff.); Keyaerts, in: EJRR 2012, S. 241 (241 ff.); Meuwese, in: EJLR 2017, 
S. 16 (29 f.).
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besserung der Rechtsetzung abzielen.29 Ebenfalls nicht untersucht werden die 
symbolische und die experimentelle Rechtsetzung, die in Bezug auf die Bes‑
sere Rechtsetzung als Sonderfälle zu betrachten sind.30 Im Übrigen konkreti‑
siert die Frage nach der Leistungsfähigkeit des europäischen Konzepts den Un‑
tersuchungsgegenstand. Sie erfordert eine Bewertung, ob und unter welchen 
Voraussetzungen das Konzept zu einer Verbesserung der europäischen Recht‑
setzung beitragen kann. Analysiert werden daher die Maßnahmen, die die 
Mängel der europäischen Rechtsetzung beseitigen sollen, nicht aber ausführ‑
lich diese Mängel selbst.31 Die Untersuchung der einzelnen Instrumente der 
Besseren Rechtsetzung erfolgt überwiegend aus der Perspektive der Rechts‑
wissenschaft, insbesondere der Gesetzgebungslehre. Erkenntnisse anderer Wis‑
senschaften, etwa der Politikwissenschaft, können dabei nicht außer Betracht 
bleiben, müssen doch auch die dortigen Argumente und Erkenntnisse in den ju‑
ristischen Diskurs eingespeist und darauf hin überprüft werden, ob sie in juristi‑
sche Dogmatik überführt werden können. Dabei kann allerdings die Leistungs‑
fähigkeit von einzelnen Instrumenten weder teilweise noch vollständig aus rein 
fachfremder Perspektive bewertet werden. Deshalb bleibt etwa die Überprü‑
fung der Validität von Berechnungsmodellen zur Ermittlung von ökonomischen 
Kosten der Rechtsetzung sowie die Bewertung, ob deren Einsatz zur Verbes‑
serung der Rechtsetzung zweckmäßig ist, anderen wissenschaftlichen Diszipli‑
nen vorbehalten.32

D. Forschungsstand

Die Bessere Rechtsetzung wird in der deutschen Literatur überwiegend aus ver‑
waltungswissenschaftlicher und politikwissenschaftlicher Perspektive unter‑
sucht.33 Rechtswissenschaft und Gesetzgebungslehre betrachten die Bessere 
Rechtsetzung hingegen überwiegend im Zusammenhang mit guter34 oder ra‑

29 Nicht im Detail untersucht wird bspw. die dienststellenübergreifende Konsultation in 
der Europäischen Kommission, die für die Rechtsetzungsvorbereitung nicht unbedeutend ist.

30 Vgl. m. w. N. hierzu Grams, Zur Gesetzgebung der Europäischen Union, S. 228 f.
31 S. dazu ausführlich m. w. N. Grüner, Quantität und Qualität der europäischen Rechtset‑

zung, S. 35 ff.
32 Dies betrifft etwa die Berechnung von Bürokratiekosten sowie die Bewertung mathe‑

matischer Modelle der Kosten‑Nutzen‑Rechnung, vgl. hierzu Renda, in: Garben/ Govaere, The 
EU Better Regulation Agenda, S. 49 (49 ff.).

33 Piesker, in: Hill, Verwaltungsmodernisierung, S. 139 (139 ff.); Wegrich, Better Regu‑
lation, S. 7 ff.

34 S. bspw. Blum, Wege zur besseren Gesetzgebung – sachverständige Beratung, Be‑
gründung, Folgenabschätzung und Wirkungskontrolle, Gutachten I zum 65. DJT, I 6 (I 6 ff.); 
Eichenberger, in: VVDStRL 40 (1982), S. 8 (8 ff.); Emmenegger, Gesetzgebungskunst, 
S. 184 ff.; Junghans, in: ZRP 1999, S. 359 (359 ff.); Hill, in: ZG 1993, S. 1 (1 ff.); Kloepfer, 
in: VVDStRL 40 (1982), S. 65 (65 ff.); Redeker, in: NJW 2002, S. 2756 (2756 ff.); ders., in: 
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tionaler35 Gesetzgebung. Ein breiter Forschungsstand zeigt sich dabei bezüg‑
lich grundsätzlicher Anforderungen an eine gute Gesetzgebung.36 Außerdem 
haben vor allem der Abschlussbericht der Mandelkerngruppe37 (im Folgenden: 
Mandelkernbericht) und die Untersuchungen zur Regulierungspolitik der Or‑
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung38 (im Folgen‑
den: OECD) Erkenntnisse zur Verbesserung der Rechtsetzung gefördert. Ferner 
existieren zahlreiche Analysen, teilweise von den Mitgliedstaaten oder der EU 
selbst,39 die einzelne Instrumente der Besseren Rechtsetzung in Bezug auf ihre 
grundsätzliche Ausgestaltung und Anwendung eingehend untersuchen.40

Die konkreten Maßnahmen der EU für eine Bessere Rechtsetzung wurden 
insbesondere von Allio,41 Grams,42 Grüner,43 Pfeifer44 sowie von Radaelli und 
de Francesco45 untersucht. Die im Zusammenhang mit einer Besseren Recht‑
setzung bedeutende Rechtsetzungsvorbereitung und das Rechtsetzungsverfah‑
ren werden außerdem eingehend von Härtel46 betrachtet. Die genannten Un‑
tersuchungen analysieren allerdings den Stand der Besseren Rechtsetzung in 
der EU vor mittlerweile mehr als acht Jahren. Andere Arbeiten, die sich eben‑
falls eingehend mit der Besseren Rechtsetzung auf Unionsebene beschäftigen, 

ZRP 2004, S. 160 (160 ff.); Schulze-Fielitz, in: JZ 2004, S. 862 (862 ff.); ders., in: DÖV 1988, 
S. 758 (758 ff.).

35 S. dazu Grzeszick, in: VVDStRL 71 (2012), S. 49 (49 ff.); Hoffmann, in: ZG 1990, S. 97 
(97 ff.); Mengel, in: ZG 1990, S. 193 (193 ff.) sowie ausführlich Steinbach, Rationale Gesetz‑
gebung, S. 74 ff.

36 Vgl. Junghans, in: ZRP 1999, S. 359 (359 ff.); Karpen, in: Kluth/ Krings, Gesetzgebung, 
S. 159 (159 ff.); ders., Gesetzgebungslehre – neu evaluiert, S. 9 ff.; Schulze-Fielitz, in: JZ 2004, 
S. 862 (862 ff.); Weckerling-Wilhelm, in: Kluth/ Krings, Gesetzgebung, S. 247 (247 ff.).

37 Mandelkern-Gruppe, Abschlussbericht, 13. November 2001 (im Folgenden: Mandel‑
kernbericht).

38 Vgl. bspw. OECD, Ausblick Regulierungspolitik 2018, S. 17 ff.; dies., Bessere Recht‑
setzung in Europa: Deutschland 2010, S. 13 ff.

39 Zu nennen sind hier insb. Bundesrechnungshof, Gutachten über Maßnahmen zur Ver‑
besserung der Rechtsetzung und der Pflege des Normenbestandes sowie Europäischer Rech-
nungshof, Folgenabschätzungen in den EU‑Organen: Helfen sie bei der Entscheidungsfin‑
dung?, Sonderbericht Nr. 3, 2010 (im Folgenden: Sonderbericht Nr. 3/2010).

40 Vgl. beispielhaft Böhret/ Konzendorf, Hb. Gesetzesfolgenabschätzung; Hjerp/ Homeyer/ 
PallemaertsFarmer, The Impact of Better Regulation on EU Environmental Policy under the 
Sixth Environment Action Programme 2010; Renda, Impact Assessment in the EU; Wegrich, 
Better Regulation? Grundmerkmale moderner Regulierungspolitik im internationalen Ver‑
gleich.

41 Allio, The Emergence of Better Regulation in the European Union, S. 12 ff.
42 Grams, Zur Gesetzgebung der Europäischen Union, S. 1 ff.
43 Grüner, Quantität und Qualität der europäischen Rechtsetzung, S. 4 ff. betrachtet die 

Bessere Rechtsetzung allerdings nicht als eigenständiges Konzept.
44 Pfeifer, Bessere Rechtsetzung, S. 15 ff.
45 Radaelli/de Francesco, Regulatory Quality in Europe, S. 129 ff.
46 S. Härtel, Hb. europäische Rechtsetzung, S. 3 ff., die die Bessere Rechtsetzung eben‑

falls nicht als eigenes Konzept, sondern nur im Zusammenhang mit der Unionsrechtsetzung 
betrachtet.
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entstanden teilweise noch vor dem Millennium.47 Bessere Rechtsetzung ist al‑
lerdings keine statische Institution, sondern ein sich dynamisch entwickelndes 
Konzept.48 Die Ausgestaltung und Anwendung ihrer Instrumente ist abhängig 
von den verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Rechtsetzungsverfahren und den 
herrschenden politischen Mehrheiten.49 Die Umgestaltung des Primärrechts 
infolge des Vertrags von Lissabon und die bereits erwähnte umfassende Re‑
forminitiative der EU führten in den letzten Jahren zu einer starken Verände‑
rung des europäischen Konzepts der Besseren Rechtsetzung. Daher besteht vor 
allem hinsichtlich dieser aktuellen Entwicklungen Forschungsbedarf. Diesbe‑
züglich finden sich Untersuchungen in der englischsprachigen Literatur.50 Dort 
existieren neben älteren Untersuchungen, etwa im Sammelband von Weather-
ill,51 auch aktuelle Arbeiten, wie zum Beispiel das Werk von Golberg52 oder 
die gesammelten Beiträge bei Garben/ Govaere.53 Letzteres beinhaltet einige 
Untersuchungen zu den aktuellen Entwicklungen der Besseren Rechtsetzung in 
der EU. Trotz dieser zunehmenden Forschungsansätze bleibt die Bessere Recht‑
setzung immer noch ein in der Rechtswissenschaft weitgehend vernachlässigtes 
Thema, das erst allmählich einen Bekanntheitsgrad erreicht, der seiner Bedeu‑
tung angemessen ist.54 Es ist daher notwendig, das europäische Konzept der 
Besseren Rechtsetzung eingehend zu betrachten, seinen Umsetzungsstand fest‑
zustellen und seine Leistungsfähigkeit zu bewerten.

47 Vgl. bspw. Gündisch, in: Basedow/ Drobnig/ Ellger/ Hopt/ Kötz/ Kulms/ Mestmäcker, 
Aufbruch nach Europa, S. 109 (109 ff.); Karpen, in: AöR 1999, S. 400 (400 ff.); Timmermans, 
in: Kellermann/ Azzi/ Jacobs/ Deighton‑Smith, Improving the Quality of Legislation in Europe, 
S. 39 (39 ff.); ders., in: CMLR 30 (1997), S. 1229 (1229 ff.).

48 S. ähnl. Garben/ Govaere, in: Garben/ Govaere, The EU Better Regulation Agenda, S. 3 
(3), die anstatt von einem Konzept von einem sich dynamisch entwickelnden „Phänomen“ 
sprechen.

49 Vgl. ähnl. Garben/ Govaere, in: Garben/ Govaere, The EU Better Regulation Agenda, 
S. 3 (3).

50 S. beispielhaft Bartlett, in: EJRR 2018, S. 310 (310 ff.); Broughel, in: EJRR 2015, 
S. 380 (380 f.); Dawson, in: CMLR 53 (2016), S. 1209 (1209 ff.); Eliantonio/ Spendzharova, 
in: EJLR 2017, S. 3 (3 ff.); Radaelli, in: JCMS 2018, S. 85 (85 ff.); Tombs, in: PS 2015, S. 332 
(332 ff.); vgl. zu früheren Untersuchungen etwa Alemanno, in: ELJ 2009, S. 382 (382 ff.); 
Brown/ Scott, in: EPL 2001, S. 469 (469 ff.); Kaeding, in: ELJ 2008, S. 583 (583 ff.); Hay-
thornthwaite, in: Weatherill, Better Regulation, S. 19 (19 ff.); Tala, in: Legisprudence 2010, 
S. 193 (193 ff.); Vogel/v. den Abeele, Better Regulation: a critical assessment, S. 5 ff.; Wiener, 
in: Current Legal Problems 2006, S. 447 (447 ff.); vgl. ferner die umfangreiche Zusammen‑
stellung aktueller Forschungsarbeiten vor allem aus dem Bereich der englischen Literatur bei 
Listorti/ Basyte Ferrari/ Acs/ Munda/ Rosenbaum/ Paruolo/ Smits, The debate on the EU Better 
Regulation Agenda: a literature review, S. 5 ff.

51 Weatherill, in: Weatherill, Better Regulation, S. 1 ff.
52 Golberg, Better Regulation: European Union Style, S. 1 ff.
53 Garben/ Govaere, in: Garben/ Govaere, The EU Better Regulation Agenda, S. 3 (3 ff.).
54 Vgl. ähnl. Dunlop/ Radaelli, in: EJRR 2015, S. 27 (28).
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E. Gang und Ziel der Untersuchung

Ziel der Untersuchung des europäischen Konzepts der Besseren Rechtsetzung 
ist es, seine Leistungsfähigkeit festzustellen und zu bewerten, ob es geeignet 
ist, die Unionsrechtsetzung zu verbessern. Dies setzt zunächst die Klärung 
grundlegender Fragen in Bezug auf die Bessere Rechtsetzung voraus, insbeson‑
dere mit Blick auf Inhalt, Ziele und Terminologie des Konzepts (Kapitel 2). 
Nachdem diese Grundlagen herausgearbeitet wurden, ist es erforderlich, das 
Konzept der Besseren Rechtsetzung von verwandten Konzepten abzugrenzen. 
Denn vielfach werden zur Verbesserung der Rechtsetzung solche Instrumen‑
te eingesetzt, die auch im Rahmen anderer Konzepte zur Anwendung gelan‑
gen (Kapitel 3). Im Folgenden muss – da sich der Untersuchungsgegenstand 
auf die Rechtsetzung der EU beschränkt – die weitere Untersuchung auf das 
europäische Konzept der Besseren Rechtsetzung verengt werden. Hierfür wird 
zunächst die historische Entwicklung der Besseren Rechtsetzung dargestellt, 
wobei allerdings exemplarisch auch auf ihre Entwicklung in Deutschland ein‑
zugehen ist, da sich das europäische Konzept unter wechselseitigem Einfluss 
der OECD und auch der Mitgliedstaaten sukzessive herausgebildet hat (Kapi‑
tel 4). Bevor das europäische Konzept im Einzelnen untersucht wird, stellt sich 
die Frage nach der dogmatischen Verankerung der Besseren Rechtsetzung im 
Primärrecht (Kapitel 5). Anschließend erfolgt die Untersuchung der konkreten 
Inhalte des europäischen Konzepts (Kapitel 6). Hierzu werden zunächst die be‑
stehenden Maßnahmen und Instrumente dargestellt, ihre Funktions‑ und Wir‑
kungsweise sowie ihre Auswirkung auf die Rechtsetzung aufgezeigt. Im An‑
schluss werden die dargestellten Maßnahmen und Instrumente in Bezug auf 
ihre Leistungsfähigkeit, die Rechtsetzung zu verbessern, bewertet. Hinsichtlich 
der in Kapitel 6 festgestellten Defizite stellt sich dann die Frage, auf welche Ur‑
sachen sie zurückzuführen sind (Kapitel 7). Unter Berücksichtigung dieser Ur‑
sachen werden Reformvorschläge zur Optimierung des Konzepts herausgear‑
beitet. Neben dem Vorschlag der Einrichtung eines gemeinsamen Gremiums für 
die Bessere Rechtsetzung unter Beteiligung der Europäischen Kommission, des 
Europäischen Parlaments und des Rates werden außerdem ausgewählte, in der 
Literatur vorhandene Reformvorschläge daraufhin untersucht, ob sie sich eig‑
nen, die Unionsrechtsetzung zu verbessern und deshalb das Konzept ergänzen 
sollten (Kapitel 8).



Kapitel 2

Grundlagen der Besseren Rechtsetzung

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen der Besseren Rechtsetzung dar‑
gestellt. Es wird aufgezeigt, welche Bedeutung die Bezeichnung der Besseren 
Rechtsetzung als ein Konzept hat (A.), wie der Begriff der Rechtsetzung zu ver‑
stehen ist (B.), wodurch eine Rechtsetzung zur „besseren“ Rechtsetzung wird 
(C.) und inwieweit das Konzept eine politische Dimension aufweist (D.).

A. Bessere Rechtsetzung als Konzept

Bessere Rechtsetzung wird unterschiedlich bezeichnet, etwa als Strategie,1 
Leitbild,2 Initiative3 oder Agenda4. Diese Bezeichnungen prägen das inhalt‑
liche Verständnis des Begriffs der „Besseren Rechtsetzung“, da sie ihm gewisse 
Funktionen zuschreiben. So verfügt etwa ein Leitbild über eine Verständigungs‑
funktion, da der jeweilige Leitbildbegriff einen Austausch über seinen Inhalt er‑
möglicht.5 Die Bezeichnung als Initiative oder Agenda drückt hingegen eine 
gewisse Entschlossenheit und Handlungsbereitschaft6 aus und betont die Er‑
forderlichkeit der angestrebten Handlungen.7 Auch die Bezeichnung als ein 
„Konzept“ hat für den Inhalt des Begriffs „Bessere Rechtsetzung“ Bedeutung. 

1 Vgl. Schroeder, in: ZG 2016, S. 193 (194) mit Verweis auf Schulze-Fielitz, in: JZ 2004, 
S. 862 (863); H.-P. Schneider, in: ZG 2004, S. 105 (105) und Schuppert, in: ZG‑Sonderheft 
2003, S. 14 ff.

2 Pfeifer, Bessere Rechtsetzung, S. 116 f. und S. 158; Wegrich, Better Regulation, S. 13 ff.
3 Vgl. etwa Jancic, in: EJLR 2019, S. 137 (144).
4 So etwa COM(2015) 215 endgültig vom 19. Mai 2015, S. 2; diesen Begriff aufgreifend 

Alemanno, in: EJRR 2015, S. 344 (344); auch schon zuvor Wegrich, in: CESifo DICE Report 
2010, S. 34 (34); s.  ferner VCI, Daten und Fakten, Bürokratieabbau und bessere Rechtset‑
zung, S. 3.

5 Beer, in: Blanke/ Nullmeier/ Reichard/ Wewer, Hb. zur Verwaltungsreform, S. 52 (53); 
vgl. ausführlich Voßkuhle, in: Der Staat 40 (2001), S. 495 (509).

6 Duden, Das Herkunftswörterbuch, Stichwort „Initiative“, S. 405 nennt als Bedeutung 
etwa auch Entschlusskraft, von lat.: „initiare“: „den Anfang machen“.

7 Duden, Das Herkunftswörterbuch, Stichwort „Agenda“, S. 106, von lat.: „agere“: „das 
zu Tuende, was getan werden muss“. Die Bezeichnung der Besseren Rechtsetzung als Initiati‑
ve ist auch vor dem Hintergrund der von der Kommission im Jahr 2015 angestrengten Reform 
nicht zwingend, weil sich diese nicht auf alle Inhalte und Instrumente bezogen hat, die nach 
hier vertretener Auffassung der Besseren Rechtsetzung zuzurechnen sind.
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Für ein besseres Verständnis des Begriffs der „Besseren Rechtsetzung“ ist daher 
auch eine eingehende Betrachtung des Konzeptbegriffs erforderlich.

I. Begriffsbestimmung

1. Konzept als Zusammenfassung von Inhalten

Der Begriff Konzept wird gelegentlich in verschiedenen Gesetzen verwen‑
det,8 ist aber selbst kein Rechtsbegriff. Seine grundsätzliche Bedeutung kann 
häufig als selbst verständlich vorausgesetzt werden. Seinen Ursprung hat der 
Begriff in den lateinischen Begriffen conceptus bzw. concipio, die Erfassen, 
Abfassung, bzw. aufnehmen, zusammenfassen bedeuten.9 Wörtlich lässt sich 
conceptus daher als Zusammenfassung übersetzen.10 Daraus lässt sich zunächst 
schlussfolgern, dass ein als Konzept bezeichneter Gegenstand mehrere Inhalte 
in sich vereint.11 Diese Bedeutung des Konzeptbegriffs dürfte dem allgemei‑
nen Sprachgebrauch entsprechen und kann daher dem Begriffskern zugerech‑
net werden.

2. Erfordernis eines theoretisch-methodischen Mindestinhalts

Ein Konzept erschöpft sich allerdings nicht darin, dass es verschiedene Inhal‑
te zusammenfasst. Vielmehr impliziert bereits der Wortlaut des Begriffs eine 
Strukturierung der zusammengefassten Inhalte.12 Durch die Abstimmung und 
das Ineinandergreifen der einzelnen Inhalte entsteht eine konzeptspezifische 
Wirkung,13 die über diejenige hinausgeht, die sich durch die schlichte Zusam‑
menfassung einzelner Inhalte entfalten kann.14 Einzelne Inhalte des Konzepts 
bauen daher regelmäßig aufeinander auf und sind in ihrer Wirkungsweise von‑
einander abhängig. Ein Konzept setzt deswegen voraus, dass seine Inhalte in 

8 Vgl. beispielhaft etwa den Begriff des Sanierungskonzepts in § 1 Verordnung zum Alt‑
schuldenhilfe‑Gesetz (Altschuldenhilfeverordnung) vom 15. Dezember 2000, BGBl. I S. 1734, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. November 2008, BGBl. I S. 2179.

9 Stowasser/ Petsching/ Skutsch, Lateinisch‑deutsches Schulwörterbuch, Stichwort „con‑
ceptus“ und „concipere“, S. 105 f.

10 Vgl. Duden, Das Herkunftswörterbuch, Stichwort „konzipieren“ und „Konzept“, S. 478; 
der lat. Begriff „conceptus“ besteht aus „capere“: nehmen fassen, begreifen und der lat. Vorsil‑
be „con‑“: mit, zusammen; vgl. etwas anders Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Stichwort „Kon‑
zept“, S. 877, der „conceptum“ im Sinne von „das Abgefasste“, „das Ausgedrückte“ übersetzt.

11 In diesem Sinne verstehen die Bessere Rechtsetzung etwa Ahrens/ Leier, in: ZG 2007, 
S. 383 (384); Pfeifer, Bessere Rechtsetzung, S. 17 spricht von einem Bündel an Ideen und In‑
strumenten; vgl. ähnl. Piesker, in: Hill, Verwaltungsmodernisierung, S. 139 (143 ff.).

12 Vgl. Duden, Das Herkunftswörterbuch, Stichwort „Konzept“ und „konzipieren“, S. 478; 
Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Stichwort „Konzept“, S. 877.

13 Vgl. ähnl. in Bezug auf die Bessere Rechtsetzung Meuwese/ Popelier, in: EPL 2011, 
S. 455 (456).

14 Vgl. in Bezug auf die Bessere Rechtsetzung hierzu den Mandelkernbericht, S. 9 f.
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